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Offentliche Bekanntmachung

Wahlbekanntmachung
gemäß §48 der Bundeswahlordnung (BWO)

Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr.

2. Die Stadt Erkelenz ist in 33 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom
14.08.2017 bis 03.09.2017 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und
der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigte bzw. der
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die BrieMahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um
16:30 Uhr in der Stadtverwaltung Erkelenz, Johannismarkt 17, zusammen.

3. Jede Wahlberechtigte bzw. jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie bzw. er eingetragen
ist.

Die Wählerin bzw. der Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren /
seinen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin / jeder Wähler erhält
bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jede Wählerin / jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der
Bewerberinnen / der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser,
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von
dem Namen jeder Bewerberin / jedes Bewerbers einen Kreis für die
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerberinnen bzw. Bewerber der
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis
für die Kennzeichnung.

•1
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Die Wählerin bzw. der Wähler gibt
ihre bzw. seine ErstsUmme in der Weise ab,

dass sie bzw. er auf dem linken Teil des Stimmzeftels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin bzw. welchem Bewerber
sie gelten soll,

und ihre bzw. seine Zweitstimme in der Weise,
dass sie bzw. er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der Wählerin bzw. von dem Wähler in einer
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre bzw. seine
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert
oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind
öffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des
Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl
im Wahlkreis (hier: im Wahlkreis 89 - Heinsberg

- )‘ in dem der Wahischein
ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises
oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und ihren bzw. seinen Wahlbrief mit
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem
unterschriebenen Wahischein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben
werden.

6. Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann ihr bzw. sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben ( 14 Absatz 4 des Bundeswahigesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar ( 107 a Absätze 1 und 3 des
Strafgesetzbuches).

n 18. August2017
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Bekanntmachung
der Gemeindebehörde

über das Recht auf Einsichtnahme in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahischeinen

für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017

Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Stadt
Erkelenz

wird in der Zeit vom 04.09.2017 bis 08.09.2017 während der allgemeinen
Öffnungszeiten

in der Stadtverwaltung Erkelenz, Johannismarkt 17, Zimmer 143,

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede bzw. jeder
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer bzw.
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen.
Sofern eine / ein Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen
überprüfen will, hat sie bzw. er die Tatsachen glaubhaft zu machen, aus
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister
ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes
eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der
Zeit vom 04.09.2017 bis zum 08.09.2017, spätestens am 08.09.2017 bis
12:30 Uhr, bei der Stadtverwaltung Erkelenz, Johannismarkt 17 in 41812
Erkelenz Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift
eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis
spätestens zum 03.09.2017 eine Wahlbenachrichtigung.
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Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt
zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie
bzw. er nicht Gefahr laufen will, dass sie bzw. er ihr bzw. sein Wahlrecht
nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahischein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 89 — Heinsberg —

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses
Wahlkreises
oder
durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte bzw. ein in
das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte bzw. ein
nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn sie bzw. er nachweist, dass sie bzw. er ohne ihr/sein Verschulden
die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1
der Bundeswahlordnung (bis zum 03.09.2017) oder die Einspruchsfrist
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis
zum 08.09.2017) versäumt hat,

b) wenn ihr bzw. sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der
Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn ihr bzw. sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur
Kenntnis der Stadt Erkelenz gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 22.09.2017, 18:00 Uhr, bei der Stadt Erkelenz
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahiraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten mög$ich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert eine Wahlberechtigte / ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihr /
ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bzw. ihm bis
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
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Nicht in das Wählewerzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus
den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie bzw. er dazu berechtigt ist.
Eine behinderte Wahlberechtigte bzw. ein behinderter Wahlberechtigter
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält die bzw. der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag
und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere
Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt;
dies hat sie der Stadt Erkelenz vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss die Wählerin bzw. muss der Wähler den Wahlbrief
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene
Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18:00
Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne
besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG
unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief
angegebenen Stelle abgegeben werden.

August 2017
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Der Büije(meister der Stadt Erkelenz macht auf Veranlassung der
.BirflQgirung Köln Folgendes bekannt:

Bekanntmachung

Planfeststellungsverfahren für den Neubau einer Erdgasfernleitung mit einem
Leitungsdurchmesser von DN 1000 der Zeelink GmbH & Co. KG von der Station
Lichtenbusch (Stadt Aachen) bis zur Station Hochneukirch (Gemeinde Jüchen)

Die Zeelink GmbH & Co. KG mit Sitz in 45141 Essen plant den Neubau einer rd.
215 km langen Erdgasfernleitung von Lichtenbusch in der Städteregion Aachen über St.
Hubert im Kreis Viersen bis nach Legden im Kreis Borken. Das Projekt trägt den Namen
„ZEELINK“ und ist in drei Abschnitten unterteilt, die jeweils von den Bezirksregierungen
Köln, Münster und Düsseldorf bearbeitet werden.

Für den Abschnitt beginnend an der Station Lichtenbusch (Stadt Aachen)
Regierungsbezirk Köln bis zur Station Hochneukirch (Gemeinde Jüchen) im
Regierungsbezirk Düsseldorf wird bei der Bezirksregierung Köln das erforderliche
Planfeststellungsverfahren nach den § 43 if. des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)
in Verbindung mit den § 72 if. des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) durchgeführt. Dieser Abschnitt beläuft sich auf ca.
61 km und wird im Gesamten von der Bezirksregierung Köln bearbeitet.

Beginnend an der Station Lichtenbusch verläuft die Trasse der Erdgasfernleitung über
die Gebiete der Gemeinden Aldenhoven und Jüchen sowie der Städte Aachen,
Stolberg, Würselen, Eschweiler, Alsdorf, Baesweiler, Linnich, Hückelhoven, Erkelenz
und Mönchengladbach bis zur Station Hochneukirch, wo der Planfeststellungsabschniff
der Bezirksregierung Köln endet. Vom Bauvorhaben sind Grundstücke in den
Gemarkungen

- Forst, Brand und Eilendorf und Haaren der Stadt Aachen,
- Stolberg, der Kupferstadt Stolberg,
- Broichweiden, der Stadt Würselen
- Eschweiler und Kinzweiler der Stadt Eschweiler
- Hoengen der Stadt Alsdorf
- Langweiler, Schleiden, Siersdorf der Gemeinde Aldenhoven
- Setterich und Puffendorf der Stadt Baesweiter,
- Ederen, Gereonsweiler, Weiz und Linnich der Stadt Linnich,
- Brachelen, Rurich und Baal der Stadt Hückelhoven,
- Lövenich, Erkelenz, Kückhoven und Venrath der Stadt Erkelenz
- Wickrath, Wanlo und Odenkirchen der Stadt Mönchengladbach
- Hochneukirch der Gemeinde Jüchen

betroffen.
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Für das Vorhaben besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 3b i.V.m. Anlage 1 Nr. 19.2.1 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung Ld.F. dieses Gesetzes, die vor dem 16.05.2017
galt (UVPG a.F.).

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit

vom 18.09.2017 bis einschließlich 17.10.2017.

in der Stadtverwaltung Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz, Zimmer 143,

während der Dienststunden

Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr,
zusätzlich Dienstag 14.00 bis 16.30 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus.
Darüber hinaus ist eine telefonische Terminvereinbarung möglich, Telefon:
02431 /85-262.

Der Plan wird in den Städten Aachen, Stolberg, Würselen, Eschweiler, Alsdorf,
Baesweiler, Linnich, Hückelhoven, Erkelenz und Mönchengladbach sowie den
Gemeinden Aldenhoven und Jüchen zur Einsichtnahme ausgelegt. Dies machen die
genannten Städte und Gemeinden in eigener Zuständigkeit ortsüblich bekannt.

Gemäß § 27a Abs. 1 VwVfG NRW stehen der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die
auszulegenden Planunterlagen auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln unter:
http://www.brk.niw.de/brk_internet/verfahren/25_energieleitungenplanfeststellungsverf
ahren/index.html
zur Verfügung.
Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der in Papierform bei den genannten Städten und
Gemeinden zur Einsicht ausgelegten Planunterlagen.

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich zum
02.11.2017, bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, Zeughausstraße 2-10 in
50667 Köln (Anhörungsbehörde) oder bei der Stadtverwaltung Erkelenz, Haupt-
und Personalamt, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz, Zimmer 143,
Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die
Erhebung von Einwendungen in elektronischer Form ist nur mit qualifizierter
elektronischer Signatur zulässig. Die Möglichkeit zur Erhebung von
Einwendungen besteht zudem in den Städten und Gemeinden, in denen der Plan
parallel zur Einsichtnahme ausliegt.
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der
Beeinträchtigung erkennen lassen.

Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen ausgeschlossen ( 73 Abs.
4 Satz 3 VwVfG NRW). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen
sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen ( 73 Abs. 4 Satz 5 und 6
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VwVfG NRW). Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen,
Äußerungen und Stellungsnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach
§ 2 Abs. 1 UVPG a.F. beziehen, nur auf dieses Veiwaltungsverfahren. Bei
Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht
werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen
Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen
Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen
unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW von der Auslegung des
Plans.

3. Die Anhörungsbehörde kann unter den Voraussetzungen des § 43a Nr. 2 EnWG
auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und
Einwendungen verzichten.
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser ortsüblich bekannt gemacht
werden. Ferner werden diejenigen, die fristgerecht Stellungnahmen und
Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der
Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt ( 17 VwVfG NRW). Sind
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung
ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der
Anhörungsbehörde zu geben ist.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn
verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des
Erörterungstermins beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und
Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung
entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem
Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern
in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des
Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die
Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und
diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen
sind.
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7. Ab Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach
§ 44a EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht der Vorhabenträgerin ab diesem
Zeitpunkt ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu
( 44a Abs. 3 EnWG).

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen,
- dass die Bezirksregierung Köln die für das Verfahren und die für die

Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde ist,
- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss

entschieden werden wird,
- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG a.F.

notwendigen Angaben enthalten und
- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung

der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gern.
§ 9 Abs. 1 UVPG a.F. ist.

energiewirtschaftlichen
Trassenführung, der

und der relevanten

9. Um Dritten die Beurteilung zu ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von
den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen werden können, liegen
umweltbezogene Informationen anhand nachfolgender Unterlagen vor, die
Bestandteil der offengelegten Unterlagen sind:
Kapitel 1 - Erläuterungsbericht: u.a. rnit Angaben zur
Begründung des Vorhabens und der gewählten
Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren
Angaben zur Baudurchführung;
Kapitel 9 — Wasserrechtliche Belange und Gewässerkreuzungen;
Kapitel 13— Gasdruckregel und Messanlagen, Schieberstationen;
Kapitel 14 Kathodischer Korrosionsschutz;
Kapitel 15 — Urnwelwerträglichkeitsuntersuchung
Beschreibung der Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt;
Kapitel 16 — Landschaftspflegerischer Begleitplan
Darstellung und Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft;
Kapitel 17— FFH - Verträglichkeitsstudie
Prüfung der Projektauswirkung auf Natura 2000;
Kapitel 18— Unterlagen zum speziellen Artenschutz;
Kapitel 19 — Fachgutachten (Wasserrahmenrichtlinie,
Archäologisches Fachgutachten);
Kapitel 20 — Forstrecht

Bodenschutz,


